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Konjunkturpaket bringt Änderung der Liebhabereiverordnung 
für Vermietungen
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Um infolge der steigenden Zinsen den Konjunktureinbruch in 
der Baubranche abzufedern, wurde ein Paket geschnürt, wel-
ches neben diversen steuerlichen Erleichterungen und Förder-
maßnahmen auch eine Änderung der Liebhabereiverordnung 
vorsieht. 

Verlängerung der Prognosezeiträume für Liebhaberei

Die Liebhabereiverordnung differenziert in Bezug auf Ver-
mietungen zwischen der „kleinen Vermietung“ und der „gro-
ßen Vermietung“. Unter die „kleine Vermietung“ fällt die Ver-
mietung von Eigenheimen, Eigentumswohnungen und Miet-
wohngrundstücken mit qualifizierten Nutzungsrechten, wäh-
rend sich die „große Vermietung“ auf die entgeltliche Über-
lassung von (nicht parifizierten) Gebäuden bezieht. Im Zuge 
der Änderung der Liebhabereiverordnung wurde nunmehr 
der Prognosezeitraum zur Erzielung eines Gesamtüberschus-

ses sowohl für die kleine als auch die große Vermietung um 
jeweils fünf Jahre verlängert. 

Der Prognosezeitraum beträgt bei der „kleinen Vermietung“ 
nunmehr 25 Jahre (bislang: 20 Jahre) ab Beginn der ent- 
geltlichen Überlassung bzw. höchstens 28 Jahre (bislang: 23 
Jahre) ab dem erstmaligen Anfallen von Aufwendungen (Aus-
gaben).

Bei der „großen Vermietung“ beträgt der Prognosezeitraum 
nunmehr 30 Jahre (bislang: 25 Jahre) ab Beginn der entgeltli-
chen Überlassung, höchstens 33 Jahre (bislang: 28 Jahre) ab 
dem erstmaligen Anfallen von Aufwendungen (Ausgaben).

Die verlängerten Betrachtungszeiträume in Bezug auf die 
Liebhaberei sind auf Vermietungen anzuwenden, deren Pro-
gnosezeitraum nach dem 31.12.2023 beginnt.  
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Wie ist der ermäßigte Umsatzsteuersatz bei  
Reparaturdienstleistungen geregelt?
Der Normalsteuersatz für entsprechend 
dem Umsatzsteuergesetz steuerpflich-
tige Umsätze beträgt in Österreich 
20  % der Bemessungsgrundlage. Aller-
dings kennt das Umsatzsteuergesetz 
auch die ermäßigten Steuersätze von 
10 %, 13 %, 19 % und 0 %. Die entspre-
chenden Tatbestände, die zum jeweili-
gen Steuersatz führen, sind im Gesetz 
und seinen Anlagen angeführt. Abgren-
zungen sind in der Praxis oft nicht ein-
fach vorzunehmen. 

So unterliegen seit 1.1.2021 auch Repa-
raturdienstleistungen (einschließlich 
Ausbesserung und Änderung) betref-
fend Fahrräder, Schuhe, Lederwaren, 
Kleidung oder Haushaltswäsche dem 

ermäßigten Steuersatz in Höhe von 
10  %. Die Umsatzsteuerrichtlinien, als 
Rechtsmeinung des Finanzministeri-
ums, führen dazu unter anderem wie 
folgt aus:

Von der Begünstigung sind auch Elektro-
fahrräder umfasst, nicht jedoch andere 
Krafträder. Nicht begünstigt sind Liefe-
rungen inklusive Werklieferungen. Unter 
Lederwaren sind jedenfalls Waren im 
Sinne des Kapitels 42 der Kombinierten 
Nomenklatur zu verstehen. Haushalts-
wäsche ist ein Sammelbegriff, der z. B. 
Bettwäsche, Polsterbezüge, Geschirrtü-
cher, Handtücher, Tischdecken, Tisch-
sets, Vorhänge umfasst. Polstermöbel 
gelten hingegen nach dem allgemeinen 

Begriffsverständnis nicht als Haushalts-
wäsche. Der Begriff Kleidung ist unab-
hängig vom Material, aus dem diese 
besteht. Die Reinigung von Kleidung 
fällt nicht unter den ermäßigten Steu-
ersatz von 10 %, da die Reinigung keine 
Reparaturleistung im Sinne des Umsatz-
steuergesetzes darstellt.

Eine begünstigte Reparatur betreffend 
Fahrräder, Schuhe, Lederwaren, Klei-
dung oder Haushaltswäsche wird jeden-
falls dann angenommen, wenn der Ent-
geltsanteil, welcher auf das bei der 
Reparatur verwendete Material entfällt, 
weniger als 50 % des für die Reparatur 
geleisteten Gesamtentgelts beträgt. 

Wie ist der Handwerkerbonus geregelt?
Das bestehende Bundesgesetz über die 
Förderung von Handwerkerleistungen 
wurde novelliert. Hier die Eckpunkte der 
Änderungen:

 • Gegenstand der Förderung ist die 
Inanspruchnahme von Arbeitsleistun-
gen für Maßnahmen in Zusammen-
hang mit der Renovierung, Erhaltung, 
Modernisierung, Schaffung und Erwei-
terung von im Inland privat genutz-
tem Wohn- und Lebensbereich. Ge- 
fördert werden nur Kosten für die 
reine Arbeitsleistung. Insbesondere 
sind Fahrtkosten, Materialkosten, 
Kosten für Waren sowie Kosten der 
Entsorgung nicht Gegenstand der  
Förderung.

 • Die Höhe der Förderung ist in den 
Richtlinien mit einem Fördersatz von 
20  % der förderbaren Kosten fest-
zulegen, wenn die förderbaren Kos-
ten je Schlussrechnung mindestens 
€ 250,00 (ohne Umsatzsteuer) betra-
gen. Die Höchstgrenze der förder-
baren Kosten pro Förderungswerber, 
Wohneinheit und Kalenderjahr beträgt 
für im Jahr 2024 durchgeführte Maß-
nahmen €  10.000,00 (ohne Umsatz-
steuer), für im Jahr 2025 durchge-
führte Maßnahmen € 7.500,00 (ohne 
Umsatzsteuer). Pro Kalenderjahr und 
Förderwerber kann maximal ein För-
derantrag gestellt werden (allenfalls 
mit mehreren Rechnungen).

 • Förderungswerber kann nur eine 
natürliche Person sein (Wohnsitz in 
Österreich).

 • Soweit eine Förderung gewährt 
wird, können die zugrunde liegen-
den Aufwendungen steuerlich nicht 
als Betriebsausgaben, Werbungskos-
ten, Sonderausgaben oder außer-
gewöhnliche Belastungen geltend 
gemacht werden. Für die geförderte 
Arbeitsleistung dürfen keine weite-
ren Zuschüsse, Steuerbegünstigun-
gen oder sonstige Förderungen in 
Anspruch genommen werden.

 • Leistungserbringer muss ein Unter-
nehmen mit Sitz oder Niederlassung 
in Österreich mit entsprechender 
Gewerbeberechtigung sein.

 • Die Maßnahmen müssen nach dem 
1.3.2024 begonnen und vor dem 
31.12.2025 abgeschlossen werden.

 • Über die Erbringung der Maßnah-
men muss der Förderungswerber eine 
Schlussrechnung vorlegen, in der die 
Kosten für die reine Arbeitsleistung 
gesondert ausgewiesen sind. Die Zah-
lung muss auf das Konto des Leis-
tungserbringers erfolgt sein.

Der Handwerkerbonus kann ab 
15.7.2024 auf handwerkerbonus.gv.at 
beantragt werden. Dort finden sich  
weitere aktuelle Informationen und eine 
umfassende FAQ-Information. 
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Betriebsübergaben: Erleichterungen durch das  
Grace-Period–Gesetz
Betriebsübergaben (insbesondere bei 
Familienunternehmen) sollen mit dem 
Grace-Period–Gesetz (Regierungsvor-
lage) erleichtert werden. Das Grace-
Period–Gesetz soll Änderungen in der 
Bundesabgabenordnung, der Gewer-
beordnung, und dem Arbeitnehmer-
schutzgesetz bringen.

In der Bundesabgabenordnung sollen 
dabei eigene Bestimmungen zur Beglei-
tung einer Unternehmensübertragung 
geschaffen werden. Hier einige Eck-
punkte daraus:

Die Begleitung einer Unternehmens-
übertragung ist möglich, wenn eine 
natürliche Person einen (Teil-)Betrieb 
oder einen Mitunternehmeranteil unter 
bestimmten Voraussetzungen an einen 
ihrer Angehörigen übertragen möchte.

Während der Begleitung der Unterneh-
mensübertragung besteht eine erhöhte 
Offenlegungspflicht und ein laufender 
Kontakt zwischen der bzw. dem voraus-
sichtlichen Erwerberin/Erwerber und 
den Organen des Finanzamtes (Klärung 
abgabenrechtlicher Fragen, Auskünfte 
über bestimmte Sachverhalte).

Das Finanzamt hat das Vorliegen der 
Voraussetzungen für die Begleitung der
Unternehmensübertragung zu prü-
fen und wird dann eine Außenprüfung 
des Antragstellenden und gegebenen-
falls der Mitunternehmerschaft, deren 
Anteile er zu übertragen beabsichtigt, 
durchführen. Nach Beendigung der 
Begleitung einer Unternehmensüber-
tragung sind die von dieser umfassten 

(Teil-)Betriebe für die jeweils umfassten 
Zeiträume von einer Außenprüfung aus-
zunehmen.

Bei der Gewerbeanmeldung soll kein Fir-
menbuchauszug vorzulegen sein – dies 
wird durch die elektronische Validie-
rung des Firmenbuchstandes ersetzt. 
Auch die Genehmigungen gewerbli-
cher Betriebsanlagen sollen flexibilisiert 
werden. Dies betrifft insbesondere die 
Frage, welchen Konkretisierungsgrad 
Einreichunterlagen haben müssen.

Die Arbeitgeberverpflichtung zur Mit-
teilung der Sicherheitsvertrauensper-
sonen an das Arbeitsinspektorat bei 
Betriebsübernahme soll nicht unmittel-
bar nach Bestellung der Sicherheitsver-

trauensperson bestehen, sondern kann 
innerhalb des zweijährigen Zeitraums 
ab der Betriebsübergabe vorgenom-
men werden. Bei Betriebsübergaben soll 
eine Einberufung des Arbeitsschutzaus-
schusses nach Erfordernis aber nur min-
destens einmal innerhalb des 2-Jahres-
Zeitraums erfolgen müssen. Auch die 
Formerfordernisse, die in Zusammen-
hang mit dem Vorsitz, der Einladung 
und dem Protokoll vorgesehen sind, 
sollen in der zweijährigen Periode nach 
Betriebsübergabe nicht gelten.

Das geplante Gesetz lag bei Druckle-
gung dieses Artikels als Nationalratsbe-
schluss vor. Die weitere Gesetzwerdung 
bleibt abzuwarten. 

Neue Selbständige, die im Zeitraum 
1.1.2023 bis 31.12.2023 durchgehend 
in der Krankenversicherung pflicht-
versichert waren, haben Anspruch auf 
einen Energiekostenzuschuss, sofern 
die endgültige oder vorläufige monat-
liche Beitragsgrundlage für den Monat 
Dezember 2023 die Höchstbeitrags-
grundlage (€ 6.825,00) nicht erreicht. 

Die Prüfung des Vorliegens der Vor-
aussetzungen erfolgt zum 1.6.2024. 
Nachträgliche Sachverhaltsänderun-

gen haben keinen Einfluss auf den 
Anspruch.

Der Energiekostenzuschuss wird in 
Höhe von € 410,00 im Rahmen der 
Beitragsvorschreibung für das dritte 
Quartal 2024 auf dem Beitragskonto 
der versicherten Person gutgeschrie-
ben. Auch für Selbständige, die auf-
grund von Übergangsbestimmungen 
noch immer im ASVG versichert sind, 
gibt es einen Zuschuss für 2023 und 
eine Nachzahlung für 2022. 

NEUE SELBSTÄNDIGE: ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2023
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Innovationsmanagement kann auch für kleine Unterneh-
men entscheidend sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben 
und langfristiges Wachstum zu sichern. Hier sind einige 
Tipps, die Kleinunternehmerinnen und Kleinunterneh-
mer dabei unterstützen können, Innovationsprozesse zu 
gestalten:

 • Verstehen Sie die Bedürfnisse und Wünsche Ihrer Kun-
den. Sammeln Sie kontinuierlich Feedback und ana-
lysieren Sie es, um innovative Produkte oder Dienst-
leistungen zu entwickeln, die einen echten Mehrwert  
bieten.

 • Fördern Sie eine offene Unternehmenskultur, in der 
Mitarbeiter ermutigt werden, kreative Ideen einzu-
bringen. Organisieren Sie regelmäßig Brainstorming-
Sitzungen und nutzen Sie Kreativitätstechniken, um 
innovative Lösungen zu entwickeln.

 • Legen Sie klare Ziele für Ihre Innovationsvorhaben fest 
und erstellen Sie einen Plan von der Ideenauswahl bis 
zur Markteinführung.

 • Seien Sie flexibel und offen für Veränderungen. Testen 
Sie Prototypen, sammeln Sie Feedback und nehmen Sie 
Anpassungen vor, um Ihre Innovationen kontinuierlich 
zu verbessern.

 • Kooperieren Sie mit externen Partnern wie Startups, 
Forschungseinrichtungen oder anderen Unternehmen, 
um Synergien zu nutzen.

 • Investieren Sie ausreichend in innovative Projekte und 
behalten Sie die Kosten im Blick. 

 • Bewerten Sie Ihre Innovationen anhand klarer Krite-
rien wie Umsatzsteigerung, Kundenzufriedenheit oder 
Marktanteil. 

TIPPS ZUM INNOVATIONS-
MANAGEMENT IN KMU

Stand: 6.5.2024

Muss eine Schenkung 
gemeldet werden?

STEUERTERMINE  |  JUNI 2024

VERBRAUCHERPREISINDIZES

Anzeigepflicht besteht für Schenkungen und Zweckzuwen-
dungen unter Lebenden, wenn im Zeitpunkt des Erwerbes 
mindestens eine Beteiligte bzw. ein Beteiligter einen Wohnsitz, 
den gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz oder die Geschäftslei-
tung im Inland hatte. 

Zu melden sind insbesondere Schenkungen von:
 • Bargeld, Kapitalforderungen, Gesellschaftsanteilen 
 • Betrieben oder Teilbetrieben
 • beweglichem körperlichen Vermögen (wie z. B. Schmuck, 
Kraftfahrzeuge)

 • immateriellen Vermögensgegenständen (wie z. B. Fruchtge-
nussrechte, Urheberrechte)

Die Anzeige ist entweder von den beteiligten Personen 
(Schenkende, Beschenkte) oder von am Vertrag mitwirken-
den Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälten und Notarinnen/
Notaren, zur ungeteilten Hand (d. h. wenn eine dieser Person 
die Anzeige einbringt, sind die anderen nicht mehr dazu ver-
pflichtet) binnen einer Frist von drei Monaten ab Erwerb ein-
zubringen.

Ausgenommen von der Anzeigepflicht sind unter anderem:
 • Erwerbe zwischen bestimmten Angehörigen (auch Lebens-
gefährten) bis insgesamt € 50.000,00 innerhalb eines Jahres 

 • Erwerbe zwischen anderen Personen bis € 15.000,00 inner-
halb von fünf Jahren

 • übliche Gelegenheitsgeschenke bis € 1.000,00, (Hausrat 
inkl. Bekleidung ist ohne Wertgrenze befreit)

 • Grundstücksschenkungen (jedoch Anzeigepflicht nach dem 
Grunderwerbsteuergesetz)

 • Zuwendungen, die unter das Stiftungseingangssteuergesetz 
fallen

Das vorsätzliche Unterlassen der Anzeige ist eine Finanzord-
nungswidrigkeit (Geldstrafe bis zu 10 % des gemeinen Werts 
der nicht angezeigten Erwerbe). Alle zur Meldung verpflichte-
ten Personen können gestraft werden. Eine Selbstanzeige ist 
bis zu einem Jahr möglich, ab dem Ablauf der dreimonatigen 
Meldepflicht. 
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Monat Jahres-
inflation %

VPI 2020 
(2020=100)

VPI 2015 
(2015=100)

April 2024 3,5 123,8 134,0

März 2024 4,1 123,7 133,8

Februar 2024 4,1 123,1 133,2

Fälligkeitsdatum 17. Juni 2024

USt, NoVA, WerbeAbg  für April

L, DB, DZ, ÖGK, KommSt für Mai
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